
Wohnungsgeberbestätigung (§ 19 Abs. 3 Bundesmeldegesetz) 
Zur Vorlage bei der Meldebehörde 
 

Angaben zum Wohnungsgeber      
  Nur auszufüllen, wenn dieser nicht selbst Wohnungsgeber 

ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 10 Bundesmeldegesetz) oder die 
Immobilie vom Eigentümer selbst bezogen wird. 
 

 Wohnungsgeber Eigentümer der  
Wohnung 
 

Gegebenenfalls weitere 
Eigentümer 

Familienname 
 
 
 

   

Vorname 
 
 
 

   

Bei einer juristischen Person 
deren Bezeichnung 
 
 

   

Straße, Hausnummer 
(einschließlich Adressie-
rungszusätze) 
 

   

PLZ, Ort 
 
 

   

 

 Eigennutzung durch den Eigentümer 

 

 Einzug – Tag des Einzugs    

 

Anschrift der Wohnung in die  eingezogen wird: 

 
Straße, Hausnummer, Zusatzangaben (z. B. Stockwerks-/Wohnungsnummer), PLZ Ort 

 
 

 

Folgende Person/Personen ist/sind in die angegebene Wohnung eingezogen: 

Familienname, Vorname 
 

 

 Familienname, Vorname 

Familienname, Vorname 
 

 

 Familienname, Vorname 

Familienname, Vorname 
 

 

 Familienname, Vorname 

Familienname, Vorname 
 

 

 Familienname, Vorname 

 

 

Datum, Unterschrift des Wohnungsgebers oder des Wohnungseigentümers 

 

Kontakt   Öffnungszeiten   Bankverbindung 
 

Gemeinde Kirchdorf  Montag:     09.00 bis 12.00 Uhr Kreissparkasse Biberach 

Rathausstraße 11      14.00 bis 16.00 Uhr IBAN: DE29 6545 0070 0000 0180 23 

88457 Kirchdorf an der Iller Dienstag – Freitag:  8.00 bis 12.00 Uhr 

    Mittwoch:                 8.00 bis 17.00 Uhr 



 

 

 

 

 

 

 

Angaben zu der vom Wohnungsgeber beauftragten Person: 
 

Familienname, Vorname 
 
 

Bei einer juristischen Person deren Bezeichnung 
 
 

Straße, Hausnummer (einschließlich Adressierungszusätze), PLZ, Ort 
 
 

 

 

 

Datum, Unterschrift der vom Wohnungsgeber beauftragen Person 
 

 

Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, wenn ein tatsächlicher 

Bezug der Wohnung weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 

und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Das Unterlassen einer Bestätigung des Ein- oder Auszugs 

sowie die falsche oder nicht rechtzeitige Bestätigung des Ein- oder Auszugs können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen 

bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 

 

§ 19  Mitwirkung des Wohnungsgebers 
 

(1) Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken. Hierzu hat der Wohnungsgeber oder 

eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen Person den Einzug oder den Auszug schriftlich oder elektronisch 

innerhalb der in § 17 Abs. 1 oder 2 genannten Fristen zu bestätigen. Er kann sich durch Rückfrage bei der 

Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die meldepflichtige Person an oder abgemeldet hat. Die meldepflichtige 

Person hat dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu geben, die für die Bestätigung des Einzugs oder des Auszugs 

erforderlich sind. Die Bestätigung nach Satz 2 darf nur vom Wohnungsgeber oder einer von ihm beauftragten Person 

ausgestellt werden. 
 

(2) Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person die Bestätigung oder erhält die meldepflichtige 

Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig, so hat die meldepflichtige Person dies der Meldebehörde 

unverzüglich mitzuteilen. 
 

(3) Die Bestätigung des Wohnungsgebers erhält folgende Daten: 

1. Name und Anschrift des Wohnungsgebers, 

2. Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- und Auszugsdatum, 

3. Anschrift der Wohnung sowie 

4. Namen nach § 17 Abs. 1 und 2 meldepflichtigen Person 
 

(4) Bei der elektronischen Bestätigung gegenüber der Meldebehörde erhält der Wohnungsgeber ein Zuordnungsmerkmal, 

welches er der meldepflichtigen Person zur Nutzung bei der Anmeldung mitzuteilen hat. § 10 Abs. 2 und 3 gilt 

entsprechend. Die Meldebehörde kann weitere Formen der Authentifizierung des Wohnungsgebers vorsehen, soweit 

diese dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. 
 

(5) Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung und, wenn er nicht selbst Wohnungsgeber ist, auch vom 

Wohnungseber auskunft verlangen über Personen, welche bei ihm wohnen oder gewohnt haben. 
 

(6) Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung nach § 17 Abs. 1 einem Dritten anzubieten oder zur 

Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch 

beabsichtigt ist. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt   Öffnungszeiten   Bankverbindung 
 

Gemeinde Kirchdorf  Montag:     09.00 bis 12.00 Uhr Kreissparkasse Biberach 

Rathausstraße 11      14.00 bis 16.00 Uhr IBAN: DE29 6545 0070 0000 0180 23 

88457 Kirchdorf an der Iller Dienstag – Freitag:  8.00 bis 12.00 Uhr 

    Mittwoch:                 8.00 bis 17.00 Uhr 


